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Gemeinde Iffezheim - Beschlussvorlage 

 

TOP:   1.7 

Vorlage Nr.:   1435/2021 

Aktenzeichen: 632.600L592 

Fachbereich:  Bauverwaltung 

Vorlage vom:  30.06.2021 

 

Beratungsfolge Termin  

Bauausschuss 12.07.2021  

 

 

Gegenstand der Vorlage 

Bauantrag für den Neubau eines Wohnhauses mit Garage – Dreherstr. 12, Flst. 

Nr. 90/1 

 

 

Beschlussvorschlag: 

Der Bauausschuss stimmt dem vorliegenden Bauantrag für den Neubau eines Wohn-

hauses mit Garage, Dreherstraße 12, Flst. Nr. 90/1 zu. Das gemeindliche Einverneh-

men wird somit erteilt. 

 

 

 

Sachverhalt: 

Die Antragsteller beantragen eine Baugenehmigung für den Neubau eines Wohnhauses mit 

Garage auf dem Grundstück Flst. Nr. 90/1, Dreherstraße 12. 

 

Das Grundstück liegt außerhalb des Geltungsbereichs eines rechtskräftigen Bebauungs-

plans. Das Bauvorhaben ist daher nach § 34 BauGB (Bebauung innerhalb der im Zusam-

menhang bebauten Ortsteile) zu beurteilen. 
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Das Bauvorhaben fügt sich gemäß der Höhe und der überbaubaren Fläche in die Eigenart 

der näheren Umgebung im Sinne des § 34 BauGB ein. 

 

Die notwendigen Stellplätze gemäß der aktuell gültigen Stellplatzsatzung können nachge-

wiesen werden. 

 

Die angrenzenden Eigentümer wurden noch nicht über das geplante Bauvorhaben informiert.  

 

Aus Sicht der Verwaltung kann das gemeindliche Einvernehmen für den vorliegenden Bau-

antrag erteilt werden. 

 

 

Anlagenverzeichnis: 

Die Planunterlagen sind im Ratsinformationssystem einsehbar.  
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